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Satzung des Eifelkreises Bitburg-Prüm über  
die Benutzung des Kreisarchivs des Eifelkreises Bitburg-Prüm 

(Archivordnung) vom 02.04.2009 
 

(Durchgeschriebene Fassung: Bei der nachfolgenden Satzung handelt es sich um einen  
Zusammendruck der Ursprungssatzung mit der hierzu ergangenen Änderungssatzung) 

 
 

 
Stand letzte berücksichtigte Änderung: 1. Änderungssatzung vom 22.11.2016 
 

 
 
 
Aufgrund des § 17 der Landkreisordnung für das Land Rheinland-Pfalz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188), der §§ 2 Abs. 2, 3 Abs. 8 des Landesarchivge-
setzes (LArchG) vom 05.10.1990  (GVBl. S. 277), dem § 2 Abs. 5 des Landesgebührengeset-
zes für Rheinland-Pfalz vom 03.12.1974 (GVBl. S. 578) und der §§ 1, 2, 7 des Kommunalabga-
bengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175) – in den jeweils geltenden Fassungen – hat 
der Kreistag des Eifelkreises Bitburg-Prüm folgende Satzung (Archivordnung) beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
Stellung und Aufgaben des Kreisarchivs 

 
(1) Der Eifelkreis Bitburg-Prüm unterhält ein Kreisarchiv. Dieses übernimmt, ordnet und ver-
zeichnet die zur Forschung geeigneten Informationsträger der Kreisverwaltung des Eifelkreises 
Bitburg-Prüm und der durch Vereinbarung angeschlossenen Verbandsgemeindeverwaltungen 
des Eifelkreises und der Stadt Bitburg.  
 
(2) Das Kreisarchiv hat die Aufgaben, 
a) alle bei den im Abs. 1 genannten Verwaltungen sowie bei deren Rechts- und Funktionsvor-

gängern angefallenen rechtlich und historisch bedeutsamen Dokumente auf Dauer zu ver-
wahren, nach archivwissenschaftlichen Gesichtspunkten aufzubereiten, durch organisatori-
sche, technische und personelle Maßnahmen vor unbefugter Benutzung, Beschädigung und 
Verlust zu schützen, sie zu erschließen und allgemein nutzbar zu machen, 

b) in Ergänzung hierzu Dokumente Dritter aus allen Bereichen des täglichen Lebens, die für 
die Geschichte und die Gegenwart des Eifelkreises von Bedeutung sind, zu sammeln, 

c) die wissenschaftliche und heimatkundliche Erforschung und Darstellung der Kreisgeschichte 
zu fördern. 

 
(3) Das Kreisarchiv kann Archivgut Dritter übernehmen, soweit hierfür ein öffentliches Interesse 
besteht. Hierzu gehört die Übernahme von Schriftgut von Personen, Firmen, Verbänden, Verei-
nen, Organisationen und politischen Parteien oder Gruppierungen. 
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§ 2 
Benutzung des Kreisarchivs 

 
(1) Das im Kreisarchiv verwahrte Archivgut kann nach Maßgabe dieser Satzung benutzt wer-
den. Jeder Benutzer hat sein berechtigtes Interesse darzulegen. Ein berechtigtes Interesse ist 
gegeben, wenn die Benutzung zu amtlichen, wissenschaftlichen, publizistischen oder Bildungs-
zwecken sowie zur Wahrnehmung berechtigter Belange begehrt wird und schutzwürdige Be-
lange betroffener Personen oder Dritter nicht beeinträchtigt werden bzw. der Zweck der Benut-
zung schutzwürdige Belange erheblich überwiegt. 
 
(2) Als Benutzung des Kreisarchivs gelten: 
a) schriftliche und mündliche Auskünfte und Beratung durch das Archivpersonal, 
b) die Einsichtnahme in die Findbücher und sonstigen Hilfsmittel, 
c) die Einsichtnahme in Archivgut in den von der Archivverwaltung zugewiesenen Räumen, 
d) die Bereitstellung von Kopien wie auch die Übertragung von Filmmaterial, soweit der Zu-

stand des Archivgutes dies zulässt. 
 
(3) Es besteht kein Anspruch auf ausführliche fachliche Beratung und weitergehende Hilfen, 

wie z. B. beim Lesen älterer Texte. 
 
 

§ 3 
Benutzungsantrag 

 
(1) Die Benutzung des Kreisarchivs wird auf schriftlichen Antrag (Anlage 1) des Benutzers hin 
zugelassen, soweit Rechtsvorschriften und diese Satzung nicht entgegenstehen. Im Antrag sind 
der Zweck und der Gegenstand der Benutzung anzugeben. Der Antragsteller hat sich auf Ver-
langen über seine Person auszuweisen. Gleichzeitig hat er eine Erklärung darüber abzugeben, 
dass er sich mit der Erhebung und der elektronischen Speicherung folgender persönlicher Da-
ten in die Benutzungsunterlagen einverstanden ist: 

 Name, Vorname(n), Geburtsdatum, Anschrift 

 Beruf (bei Studentinnen/Studenten das Hauptstudienfach) 

 Zweck und Gegenstand der Benutzung des Kreisarchivs 
Diese personenbezogenen Daten werden entsprechend den Vorschriften des Bundesdaten-
schutzgesetzes behandelt. 
 
(2) Bei schriftlichen und mündlichen Anfragen kann der Benutzer sein berechtigtes Interesse 
auch ohne Benutzungsantrag darlegen. Er muss dann – falls erforderlich – von der Archivver-
waltung auf seine Verpflichtungen nach dieser Satzung und den Gesetzen (insbesondere hin-
sichtlich des Schutzes personenbezogener Unterlagen) hingewiesen werden und gegebenen-
falls diese Verpflichtungen schriftlich anerkennen. 
 
(3) Der Benutzer muss vor der Einsichtnahme in das Archivgut eine schriftliche Erklärung dar-
über abgeben, dass er bei der Auswertung des Archivgutes die Rechte und die schutzwürdigen 
Interessen des Eifelkreises und der jeweiligen Körperschaften, die bestehenden Urheber- und 
Persönlichkeitsrechte Dritter beachtet und deren schutzwürdige Interessen wahrt. Verstöße 
gegenüber den Berechtigten muss er selbst vertreten. Der Eifelkreis Bitburg-Prüm ist von An-
sprüchen Dritter freizustellen. 
 
 

§ 4 
Schriftliche und mündliche Auskünfte 

 
(1) Auskünfte beschränken sich in der Regel auf Mitteilungen über das Vorhandensein, die Art, 
den Umfang und den Zustand von Archivgut. 
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(2) Ausführlichere schriftliche und mündliche Auskünfte können erteilt werden, wenn dies nicht 
den Arbeitsablauf im Kreisarchiv erheblich beeinträchtigt und es sich um wissenschaftliche oder 
allgemeine öffentliche Anliegen handelt. Der Benutzer muss bereit sein, die anfallenden Gebüh-
ren und Auslagen zu erstatten. 
 
 

§ 5 
Einschränkung der Benutzererlaubnis 

 
(1) Über die Benutzungserlaubnis, über Auflagen und Einschränkungen und über das Absehen 
von der Erhebung von Gebühren entscheidet nach Maßgabe dieser Satzung und der Gesetze 
die Archivverwaltung. 
 
(2) Die Benutzung des Kreisarchivs kann über § 3 Abs. 2 LArchG hinaus aus Gründen der Si-
cherung, Erhaltung und Nutzung des Archivgutes eingeschränkt oder versagt werden, wenn 
zum Beispiel: 
 
a) der Ordnungszustand des Archivgutes eine Benutzung nicht zulässt, 
b) die Kapazität des Kreisarchivs eine Begrenzung des Benutzungsanspruchs erforderlich 

macht, 
c) das Archivgut von der Kreisverwaltung des Eifelkreises oder von der jeweiligen Verbands-

gemeindeverwaltung oder der Stadtverwaltung Bitburg benötigt wird, 
d) die Antragsteller wiederholt oder schwerwiegend gegen die Archivordnung verstoßen oder 

erteilte Auflagen nicht eingehalten haben, 
e) die Geheimhaltungspflicht nach § 203 Abs. 1 bis 3 des Strafgesetzbuches oder andere 

Rechtsvorschriften über Geheimhaltung verletzt würden oder  
f) Vereinbarungen entgegenstehen, die mit Eigentümern aus Anlass der Übernahme getrof-

fen wurden.  
g) wenn dies zur Erhaltung und Sicherung des Archivgutes oder zum Schutze der Rechte 

Dritter erforderlich ist. 
 
(3) Die Benutzungserlaubnis kann zurückgenommen oder widerrufen werden, wenn 
a)  nachträglich Gründe bekannt werden, die bei Kenntnis zur Versagung der Benutzung ge-

führt hätten, 
b)  die Benutzer gegen die Satzung verstoßen oder Nebenbestimmungen nicht eingehalten 

haben, 
c) die Benutzer Urheber- und Persönlichkeitsrechte oder schutzwürdige Belange Dritter nicht 

beachtet haben, 
d) die Benutzer die Entrichtung der Gebühren verweigert haben, 
e) die Benutzer Archivgut entwendet, unsachgemäß behandelt, beschädigt oder verändert 

haben. 
 
(4) Die Öffnungs- und Beratungszeiten werden in geeigneter Weise bekannt gegeben. Aus be-
triebsbedingten Gründen kann der Benutzungsraum zeitweilig geschlossen werden. 
 
 

§ 6 
Behandlung der Archivalien sowie Ort und Zeit der Benutzung 

 
Bei Archivalien handelt es sich in der Regel um Unikate, die bei Verlust oder Zerstörung nicht 
zu ersetzen sind. Das Kreisarchiv ist daher in gleicher Weise bestrebt, sein Archiv- oder Biblio-
theksgut der Benutzung zugänglich zu machen und es dabei im bestmöglichen Zustand zu er-
halten. Da aber jede Benutzung für das Archiv- oder Bibliotheksgut auch eine Belastung dar-
stellt, werden nachfolgend Direktiven und Empfehlungen für das Verhalten im Benutzungsraum 
und mit den Archivalien gegeben: 
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(1) Das Archivgut kann während der Öffnungszeiten in den zugewiesenen Räumen benutzt 
werden. Wünsche der Benutzer sind nach Möglichkeit zu berücksichtigen. 
 
(2) Beim Umgang mit dem Archivgut ist es untersagt, zu essen, zu rauchen und zu trinken. Ta-
schen, Mappen, Mäntel und dergleichen dürfen nicht in den Benutzerraum mitgenommen wer-
den. Die Haftung des Eifelkreises wird für diese hinterlegten Sachen auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. Bei der Anwesenheit mehrerer Benutzer sind Störungen jeglicher Art 
zu unterlassen. Der Benutzer darf ohne Zustimmung durch die Archivverwaltung keine Kameras 
oder andere Hilfsmittel zur selbstständigen Ablichtung von Archivgut benutzen. Mobiltelefone 
dürfen innerhalb des Benutzungsraum weder zum Telefonieren noch Fotografieren benutzt 
werden. Weiterhin müssen diese Geräte dort stumm geschaltet sein, damit andere Benutzer 
nicht durch Anruftöne gestört werden. 
 
(3) Im allseitigen Interesse werden die Benutzer gebeten, sich so zu verhalten, dass andere 
Benutzer ebenso wie die Mitarbeiter des Kreisarchivs in ihren berechtigten Ansprüchen nicht 
beeinträchtigt werden.  
 
(4) Den Anweisungen des Archivpersonals haben die Benutzer Folge zu leisten.  
 
(5) Die Benutzer sollen zu ihrem eigenen gesundheitlichen Schutz möglichst vor und auch nach 
der Benutzung von Archiv- oder Bibliotheksgut die Hände waschen. Vor der Benutzung sollten 
keine Handcremes verwendet werden. 
 
(6) Schäden, Lücken oder Blattverluste an und im Archiv- oder Bibliotheksgut, die der Benutzer 
feststellt oder vermutet, ist dem Archivpersonal zu melden. 
 
(7) Der Ordnungszustand des Archiv- oder Bibliotheksguts darf nicht (z. B. durch die Entnahme 
von Einzelschriftstücken) verändert werden. Die im Archiv- oder Bibliotheksgut gegebenenfalls 
befindlichen losen Schriftstücke müssen vielmehr genau in der Reihenfolge, in der sie von der 
Akten- oder Buchausgabe ausgehändigt wurden, wieder abgegeben werden.  
 
(8) Jede unnötige mechanische oder chemische Belastung des Archiv- oder Bibliotheksguts (z. 
B. das Aufstützen von Ellbogen und Unterarm auf die Pergamente und Papiere oder das Nach-
zeichnen von Linien mit den Fingern) hat zu unterbleiben.  
 
(9) Beim Blättern im Archiv- oder Bibliotheksgut ist Blatt für Blatt vorsichtig zu wenden, ohne 
dabei - auch zum Schutz der Gesundheit - die Finger zu befeuchten. 
 
(10) Pergamenturkunden, Amtsbücher, Folianten oder umfangreich geheftete Akten sind mit 
Hilfe von Unterlagen, Buchkeilen oder Beschwerungsmaterialien zu benutzen, die das Kreisar-
chiv zur Verfügung stellt. 
 
(11) Urkunden, aufgeschlagene Akten und (Amts-) Bücher dürfen keineswegs übereinander 
gestapelt werden. 
 
(12) Archiv- oder Bibliotheksgut darf nicht als Schreibunterlage verwendet werden. Großforma-
tige Karten, Pläne oder Plakate dürfen nur am Kartentisch eingesehen werden. 
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§ 7 
Schutzfristen und deren Verkürzung 

 
(1) Archivgut wird im Regelfall 30 Jahre nach Schließung der Unterlagen für die Benutzung frei-
gegeben. Unbeschadet dieser allgemeinen Schutzfrist darf Archivgut, das sich auf eine natürli-
che Person bezieht (personenbezogenes Archivgut), erst zehn Jahre nach dem Tod der betref-
fenden Person benutzt werden. Ist das Todesjahr nicht oder nur mit hohem Aufwand festzustel-
len, endet die Schutzfrist 100 Jahre nach der Geburt der betroffenen Person. 
Wenn weder das Jahr der Geburt noch das Jahr des Todes des Betroffenen bekannt ist, gilt 
eine Frist von 60 Jahren nach Entstehung der Unterlagen. Unterlagen, die aufgrund von 
Rechtsvorschriften geheim zu halten sind, dürfen erst 60 Jahre nach ihrer Entstehung benutzt 
werden. Die Sperrfristen können um höchstens 20 Jahre verlängert werden, wenn dies unter 
Anlegung strengster Maßstäbe im öffentlichen Interesse geboten ist. 
 
(2) Die Schutzfrist nach Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für solche Unterlagen, die bereits bei ihrer 
Entstehung zur Veröffentlichung bestimmt waren.  
 
(3) Die in Absatz 1 festgesetzten Schutzfristen gelten auch für die Benutzung durch öffentliche 
Stellen. Die Benutzung von Archivgut durch Stellen, bei denen es entstanden ist oder die es 
abgegeben haben, ist auch innerhalb der Schutzfristen möglich; die Schutzfristen sind jedoch 
zu beachten, wenn das Archivgut aufgrund besonderer Vorschriften hätte gesperrt, gelöscht 
oder vernichtet werden müssen. 
 
(4) Die Schutzfristen können im Einzelfall auf Antrag verkürzt werden, wenn es im öffentlichen 
Interesse liegt. Bei personenbezogenem Archivgut ist eine Verkürzung der Schutzfristen insbe-
sondere zulässig, wenn 
 
a) die Benutzung für ein bestimmtes Forschungsvorhaben erforderlich ist und schutzwürdige 

Belange der betroffenen Person oder Dritter nicht beeinträchtigt werden oder das öffentliche 
Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens die schutzwürdigen Belange er-
heblich überwiegt. Soweit es sich nicht um Personen der Zeitgeschichte handelt, sind For-
schungsergebnisse ohne personenbezogene Angaben aus dem Archivgut zu veröffentli-
chen, 
 

b) die Benutzung zum Zweck der Strafverfolgung, Rehabilitierung von Betroffenen, Vermissten 
und Verstorbenen, zur Wiedergutmachung, Hilfeleistung nach dem Häftlingshilfegesetz, 
dem Schutz des Persönlichkeitsrechtes, der Aufklärung von Verwaltungsakten oder der 
Aufklärung des Schicksals Vermisster und ungeklärter Todesfälle erforderlich ist. 

 
(5) Eine Benutzung personenbezogenen Archivgutes ist unabhängig von den festgelegten 
Schutzfristen auch zulässig, wenn es sich um den Betroffenen selbst handelt oder wenn die 
Person, auf die sich das Archivgut bezieht, oder im Falle ihres Todes, ihre Angehörigen zuge-
stimmt haben. Die Einwilligung ist von dem überlebenden Ehegatten, nach dessen Tod von 
seinen Kindern oder wenn weder ein Ehegatte noch Kinder vorhanden sind, von den Eltern der 
betroffenen Person durch den Benutzer einzuholen. Die Zustimmung der Angehörigen setzt die 
mutmaßliche Einwilligung des Betroffenen voraus.  
 
(6) Der weiterführende Umgang mit Schutzfristen regelt sich gemäß § 3 (3) LArchG. 
 
(7) Plant der Benutzer aus wissenschaftlichen Gründen eine Nichtanonymisierung personenbe-
zogener Daten, so muss er den genauen Personenkreis angeben. Eine wissenschaftliche Be-
gründung für die Namensnennung obliegt dem Benutzer, ebenso die Begründung, warum das 
Forschungsvorhaben sonst nicht durchgeführt werden könne. 
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§ 8  
Gebühren 

 
Für die Benutzung des Kreisarchivs werden Gebühren nach der Satzung des Eifelkreises Bit-
burg-Prüm über die Erhebung von Gebühren im Bereich des Kreisarchivs des Eifelkreises Bit-
burg-Prüm (Archivgebührenordnung) erhoben. 
 
 

§ 9 
Haftung 

 
Die Benutzer haften für die von ihnen oder ihren Hilfskräften schuldhaft verursachten Verluste 
oder Beschädigungen zwecks Benutzung des überlassenen Archivgutes sowie für die sonst bei 
der Benutzung des Kreisarchivs verursachten Schäden. 
 
 

§ 10 
Reproduktionen 

 
(1) Die Anfertigung von Reproduktionen durch Benutzerinnen bzw. Benutzer ist nur auf Antrag 
zulässig (Anlage 2).  
 
(2) Die Entgelte, die für die schriftlich bestellten Reproduktionen entstehen, trägt die auftragge-
bende Benutzerin bzw. der auftraggebende Benutzer. Deren Höhe ergibt sich aus der Anlage 
zu § 1 der Archivgebührenordnung. Die fälligen Beträge sind bei Aushändigung der bestellten 
Reproduktionen zu zahlen.  
 
(3) Die im Auftrag von Benutzerinnen bzw. Benutzern angefertigten Reproduktionen sind nur 
zum direkten persönlichen Gebrauch der Auftraggebenden bestimmt. Alle Nutzungs- und Ver-
wertungsrechte an den ausgelieferten Reproduktionen liegen beim Kreisarchiv. Die Weitergabe 
oder Überlassung der Reproduktionen an Dritte sowie die Vervielfältigung in jedweder Art (Re-
produzieren, Kopieren, Digitalisieren, Duplizieren, Archivieren, Scannen, Speichern etc.) zum 
Zweck der Weitergabe oder Überlassung an Dritte sind verboten. Digitale Reproduktionen sind 
ohne Aufforderung unmittelbar nach dem persönlichen Gebrauch zu löschen. Jede Nutzung der 
Reproduktionen über den persönlichen Gebrauch hinaus, insbesondere die Veröffentlichung, 
bedarf der Genehmigung durch die Archivverwaltung. Diese Bedingungen gelten für alle vom 
Kreisarchiv zur Verfügung gestellten Reproduktionen. Sie gelten auch dann, wenn das Bildma-
terial über Dritte oder aus anderen Quellen in Besitz genommen wird.  
 
 

§ 11 
Benutzung durch abgebende Stellen 

 
Für die Benutzung von Archivgut durch Behörden, Gerichte und sonstige Stellen des Landes, 
bei denen es entstanden ist oder die es abgegeben haben, finden die Vorschriften dieser Be-
nutzungsordnung keine Anwendung, sofern es sich nicht um Schriftgut handelt, das bei ihnen 
auf Grund besonderer Vorschriften hätte gesperrt, gelöscht oder vernichtet werden müssen. Die 
Art und Weise der Benutzung wird zwischen der abgebenden Stelle und dem Kreisarchiv ver-
einbart. Dabei ist sicherzustellen, dass das Archivgut gegen Verlust, Beschädigung und unbe-
fugte Benutzung geschützt und innerhalb eines angemessenen Zeitraums zurückgegeben wird. 
 
 

§ 12  
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
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Anlage 1 zu § 3 der Archivordnung (Benutzungsantrag) 
 
Antrag auf Benutzung für das Kreisarchiv des Eifelkreises Bitburg Prüm 
(bitte in Druckschrift ausfüllen) 
 
Angaben des Benutzers/ der Benutzerin 
 
Name, Vorname …………………………………………………………………………………………….. 
 

Geburtsdatum ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Beruf ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Staatsangehörigkeit ………………………………………………………………………………………… 
 

Straße und Hausnummer ………………………………………………………………………………….. 
 

PLZ und Wohnort …………………………………………………………………………………………… 
 

Telefon-Nr. …………………………………………………………………………………………………… 
 

E-Mail-Adresse …………………………………………………………………………………………….... 
 

Thema (mit Angabe des Zeitraums) ………………………………………………………………………. 
 

Auftraggeber …………………………………………………………………………………………………. 
 

Benutzungszweck 
 

wissenschaftlich:   Habilitation   Dissertation   Edition   Aufsatz 
 

andere wissenschaftliche Arbeiten : ………………………………………………….. 
 

  Magister   Staatsexamen   Diplom   Seminararbeit 

 
publizistisch:   Presse   Fernsehen   Film   Bildband 
 

Sonstiges: ……………………………………………………………………………………… 

 
privat:   Beweismittel   Genealogie   Heimatkunde  Facharbeit 
Sonstiges ……………………………………………………………………………………….. 

 
amtlich:   Gericht   Behörde   Sonstige Stelle 
 

Erklärungen des Benutzers/der Benutzerin 
 

a) Ich erkläre, dass ich von der Benutzungsordnung und Gebührenordnung des Kreisarchivs des Eifel-
kreises Bitburg-Prüm Kenntnis genommen habe. 
 

b) Ich verpflichte mich, von Arbeiten, die mit wesentlicher Verwendung von Archivalien des Kreisarchivs 
verfasst sind, diesem sofort nach Erscheinen einen Abdruck oder, wenn keine Veröffentlichung vor-
gesehen ist, eine Kopie kostenlos und unaufgefordert zuzusenden. 
 

c) Ich erkläre insbesondere, dass ich bei der Auswertung von Archivalien die Urheber- und Persönlich-
keitsschutzrechte sowie den Schutz der berechtigten Interessen Dritter beachten werde und dass ich 
für die Wahrung dieser Rechte einstehe. 
 

d)  Ich bin mit der Bekanntgabe meines Namens und meiner Adresse an andere Benutzer, mit gleicher 
Themenstellung, einverstanden:  ja    nein 

 
Bitburg, den ……………………………………   …………………………………….. 
         Unterschrift 
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Anlage 2 zu § 10 der Archivordnung  
 

Antrag auf selbstständige Digitalisierung von Archivgut 

1. Antragsteller 
a. Vor- und Zuname:………………………………………………………………. 
b. Beruf:……………………………………………………………………………... 
c. Anschrift ……………………………………………………….......................... 

……………………………………………………………………....................... 
 
 

2. Auftraggeber/ Initiator………………………………………………………………….. 
3. Thema des Forschungsvorhabens und Grund für die Digitalisierung, insbesondere Angaben über 

Zielsetzung  
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

4.  Ist eine Veröffentlichung geplant 
Ja    nein 

Falls ja: In welcher Form? ……………………………………………………………………………. 

5. Genaue Bezeichnung des zu nutzenden Archivguts, soweit bekannt 
………………………………………………………………………………………….................................

............................................................................................................. 

Erklärungen des Antragstellers 

a) Ich erkläre, dass ich von der Archiv- und Gebührenordnung des Kreisarchivs Bitburg-Prüm 
Kenntnis genommen habe. 

 
 

b) Ich verpflichte mich, von Arbeiten, die mit wesentlicher Verwendung von Archivalien des Kreisar-
chivs Bitburg-Prüm verfasst sind, diesem sofort nach Erscheinen einen Abdruck oder, wenn kei-
ne Veröffentlichung vorgesehen ist, eine Kopie kostenlos und unaufgefordert zuzusenden. 

 

c) Ich erkläre insbesondere, dass ich bei der Auswertung von Archivalien die Urheber- und Persön-
lichkeitsschutzrechte sowie den Schutz der berechtigten Interessen Dritter beachten werde und 
dass ich für die Wahrung dieser Rechte einstehe. 

 

d) Ich verpflichte mich, keine von mir erstellten Digitalisate, in welcher Form auch immer, an Dritte 
weiterzugeben. 

 

e) Ich verpflichte mich weiterhin, die Archivalien als Unikat vor jeglicher Beschädigung zu schützen 
und bei der Digitalisierung kein Blitzlicht zu verwenden. 

 

Bitburg, den………………………….  ……………………………. 

        Unterschrift 

 


